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Sehr geehrte Eltern,  

ab sofort treten gemäß Allgemeinverfügung des Landkreises Sächs. Schweiz-

Osterzgebirge vom 10.11.2021 folgende Vorschriften in Kraft: 

Im Zeitraum vom 11.11.2021 bis einschließlich 25.11.2021 besteht für alle Personen, 
die das Schulgebäude betreten, eine tägliche, sofortige Testpflicht. Der Testnachweis 
wird in der Schule unter Aufsicht durch einen über die Schule zur Verfügung gestellten 
Selbsttest durchgeführt. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses hat sich der Betroffene unverzüglich häuslich 
abzusondern und das zuständige Gesundheitsamt wird informiert. Darüber hinaus 
müssen sich Personen, die Covid-19-typische Symptome entwickeln, in eine Selbstiso-
lierung begeben und eine zeitnahe PCR-Testung veranlassen. 

Es besteht bis zur Testung Maskenpflicht für alle Schüler und Mitarbeiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                        

K. Kober                                                                                                                                        

Schulleiterin 
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